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Stiftungen aus steuerlicher Sicht; Arbeitshilfe der OFD Münster (Stand 04/2012) 
 
Anlage: Arbeitshilfe mit Anlagen 
 
 
Die OFD Münster hat eine Arbeitshilfe für Stiftungen herausgegeben, welche auch im Internet 

eingestellt ist. Die Arbeitshilfe enthält den Rechtsstand zum April 2012, die durch das Ehrenamts-

stärkungsgesetz vom 21.3.2013 erfolgten Gesetzesänderungen haben folglich noch keine Be-

rücksichtigung gefunden. 

 

Die Arbeitshilfe gewährt einen Überblick insbesondere über die verschiedenen Stiftungsformen, 

die Steuerbegünstigung nach den §§ 51 ff. AO, den Spendenabzug nach § 10b EStG sowie die 

Besteuerung der Destinatäre.  

 

In der Arbeitshilfe wird neben dem gültigen Bundesrecht vor allem auf die in Nordrhein-Westfalen 

geltenden Bestimmungen zum dortigen Stiftungsrecht hingewiesen wird. Von der Anpassung der 

Arbeitshilfe an das saarländische Stiftungsrecht habe ich indessen abgesehen. 

 

Um der Praxis in den saarländischen Finanzämtern den Umgang mit der Arbeitshilfe zu erleich-

tern, habe ich der Arbeitshilfe zwei Anlagen beigefügt. Es handelt sich um eine Synopse, welche 

die maßgebenden Vorschriften des nordrhein-westfälischen Stiftungsgesetzes denen des Saar-

ländischen Stiftungsgesetzes gegenüberstellt. Die weitere Anlage enthält Erläuterungen zur 

Rechtslage im Saarland (Stand 05.12.2013). 

 

Ich bitte um Kenntnisnahme. 

 
 
Im Auftrag 
Friedrich Burgard 
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